
 
Fischereiverein Fischerhude-Quelkhorn e.V. 

 

Bankverbindungen: Kreissparkasse Verden Volksbank Sottrum e.G.  
 BLZ 291 526 70 BLZ 291 656  81 
 Kto-Nr. 1200 3075 Kto-Nr. 806 79 000 
                                             IBAN: DE87291526700012003075                  IBAN: DE45291656810080679000   
                                             BIC: BRLADE21VER                                        BIC: GENODEF1SUM  
Gläubiger-Identifikation:       DE46ZZZ00000714710 

Informationen zur Aufnahme in den Verein 
 
Sie möchten in den Fischereiverein Fischerhude–Quelkhorn e.V. eintreten und haben einen 
Aufnahmeantrag angefordert. Dieses Informationsblatt liefert Ihnen einige Daten über unseren Verein 
und beschreibt den Weg zur Mitgliedschaft. Bei weiteren Fragen sprechen Sie die 
Vorstandsmitglieder einfach an.  
 
Vorstand  

Funktion Name Tel. Festnetz Tel. Mobil Email 

     

1. Vorsitzender           Helmut Blohm                 04293 / 1755 0160 / 97465429 HelmutBlohm@gmx.de 

2. Vorsitzender               Joachim Sammann         04293 / 1796 0162 / 9192091 S.Sammann@t-online.de 

1. Kassenwart                 Hans Bohling 04293 / 596  Hans.Bohling@gmx.de 

2. Kassenwart                 Karsten Mattern 04208 / 895500  Karsten.Mattern@ewetel.net 

1. Schriftführer                Olaf Weidenhöfer 04207 / 695505 0160 / 8898800 Olaf.Weidenhoefer@gmx.de 

2. Schriftführer                Rolf Dittmer          04207 / 988977 0152 / 09180115 Rolf.Dittmer2@ewetel.net 

1. Gewässerwart             Mirko Pracht                   04207 / 667944 0174 /1828634 Prachtcm@web.de 

2. Gewässerwart             Uwe Bohling                     04293 / 7635 0173 / 9819365  
 

 

 
Wir hegen und befischen ca. 31 km Vereinsgewässer und haben zur Zeit etwa 290 Mitglieder.  
Der Jahresbeitrag staffelt sich wie folgt: 
 
                             Normal                        50 Euro    
                            Jugendliche                 25 Euro 
                             Passive                       15 Euro 
 
Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt einen Jahresbeitrag. 
 
Über den Aufnahmeantrag entscheiden die Mitglieder im Frühjahr im Rahmen der 
Jahreshauptversammlung. Antragsteller müssen bei dieser Versammlung anwesend sein. Der 
Versammlungstermin wird ihnen rechtzeitig mitgeteilt. 
Antragsteller, die bei der Abstimmung über den Antrag aus zwingenden Gründen nicht anwesend 
sein können und dies vorher nicht schriftlich mitgeteilt haben, werden nicht aufgenommen.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Der Vorstand 
 
 

 


